
MERKBLATT 3: MEINE NACHBARN LÄRMEN
Klar ist, man sollte auch in einem Mietshaus aufeinander Rücksicht. Dies gilt umso mehr in hellhörigen 

Häusern.

WAS IST ÜBERHAUPT ERLAUBT?

Eine Geräuschentwicklung, die mit der üblichen Haushaltsführung einhergeht, wie z.B. Staubsaugen,  

Betreiben einer Waschmaschine, Duschen oder Baden ist selbstverständlich erlaubt. 

RUHEZEITEN

In vielen Mietverträgen ist in der Hausordnung geregelt, dass bestimmte Ruhezeiten, häufig von 13.00 Uhr 

bis 15.00 Uhr und ab 22.00 Uhr bis 07.00 Uhr, die oben beschriebenen Tätigkeiten zu unterlassen sind. 

UNSERE KLEINEN

Kinder dürfen in der Wohnung natürlich spielen. Allerdings haben die Eltern darauf zu achten, dass es nicht 

zu Störungen der anderen Hausmitbewohner kommt, dies gilt insbesondere während der allgemeinen Ruhe-

zeiten. 

WIR FEIERN 1 X IM MONAT 

Die häufig vertretene Ansicht, man dürfe 1 x im Monat feiern, ist nicht zutreffend. Grundsätzlich gilt auch 

hier, dass bei Feiern auf die Nachbarn Rücksicht zu nehmen ist. Insbesondere nach 22.00 Uhr ist die Nacht-

ruhe einzuhalten.

DIESE MUSIK MUSS LAUT GESPIELT WERDEN 

Dies mag subjektiv so empfunden werden, aber auch hier gilt: Musikwiedergabegeräte sind auf „Zimmer-

lautstärke“ zu betreiben. „Zimmerlautstärke“ bedeutet: Der Nachbar hört die Musik nicht.

WAS TUN, WENN’S ZU LAUT WIRD 

Zunächst sollten Sie versuchen, den Störer selbst anzusprechen. Sollte dies nicht helfen, so benachrichti-

gen Sie Ihren Vermieter. Dieser hat den Störer auf ein vertragsgemäßes Verhalten zu verpflichten. Natürlich 

können Sie auch die Polizei rufen. Es gehört zu ihren Aufgaben bei Verletzung der öffentlichen Ordnung die 

Störungen abzustellen. Sie können auch auf der Wache eine Anzeige wegen der ordnungswidrigen Störun-

gen erstatten.
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HABEN SIE NOCH FRAGEN? 
GERNE STEHEN WIR IHNEN IM RAHMEN UNSERER MITGLIEDSCHAFT HILFREICH ZUR SEITE!

Bremer Mieterschutzbund e.V., Am Wall 162, 28195 Bremen, Telefon 0421 33784-56, info@bremermieterschutzbund.de

www.bremermieterschutzbund.de


